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Monjialibus? Resp.: Affirmative, durante GCXtTa II
nasterium

Dieſem ſchließt ſich eine andere Antwort derſelben Congregatio
22 April 1872 bezüglich der Kloſterfrauen mit einfachen Ge

übden nd ohne Klauſur Von dieſen el S 57

8⁰
IOTEes, de quibus agitur. Tagere EX:tra piam Propriam
domum Sacramentalem C(COnfessSi 116  — Elles uemeumque 60I
fessarium ab Ordinario Pprob tum.“

Alſo zur Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Beichten ſolcher
Kloſterfrauen bei einem gewöhnlichen, nicht ſpeziell approbierten
Beichtvater wird nUur das legitime Verweilen außerhalb des Kloſters
verlangt: falls nicht, wie geſagt, der Diözeſanbiſchof deutlich eine
größere Beſchränkung auferlegt hat

enden wir dies auf den vorgelegten Fall an, ſo dürfte der
mſtand, daß die betreffende weſter ohne Vorwiſſen der Oberin
bei Facundus ihre Beichte ablegte, nicht ins Gewicht fallen Ohne
Vorwiſſen und Gutheißung der Oberin onnten die Schweſtern keinen⸗-
falls jene Reiſe unternehmen oder außerhalb des Kloſters ſich auf
halten. Es ſtand alſo nichts mehr im Wege, daß eine Schweſter, auch
ohne Vorwiſſen der Oberin, die Gelegenheit einer auswärts ab
zulegenden Beichte benützte. Es onnte das Aus äußeren Gründen
vielleicht eine Unvollkommenheit ſein, brauchte aber aus ſich noch
keine Sünde auszumachen. Facundus mu 0  Er auf Begehr der
Schweſter die Beicht ruhig entgegennehmen und 1e nach Befund
genügender Dispoſition die Losſprechung erteilen.

Valkenburg 0  an Aug E  m  u 8
II Reſtitutionspflicht ilo jagdberechtigt auf einem

beſtimmten Gebiete, erlegt von der Grenze dieſes Gebietes QAus 10 Gemſen,
we unterdeſſen von ſeinem Jagdgebiet auf das nachbarliche 9e
lüchtet Die ſo rlegte Beute holt EL herüber und eignet ſie
ſich Der Beichtvater ver  te ihn, die Hälfte des Wertes
die Armen 3u geben Hat erſelbe recht entſchieden?

Löſung. Auf Grund der Gerechtigkeit ſo zu entſcheiden, wie
der Beichtvater hier getan hat, iſt jedenfalls verkehrt: denn ein
Unrecht 9e  chen ſein, ˙ richtet ſich dies den Jagdberechtigten
des Nachbargebietes; Stelle deſſen die Armen ſetzen, liegt enn
Grund nicht vor
( iſt atſä eine ungerechte Schädigung jene ag

berechtigten durch erfolgt, und eine Schädigung, deren
Höhe bis auf den halben Wert der erlegten (Ute ſchätzen iſt?
Das dürfte mehr als zweifelhaf ſein Das Jagdrecht gab dem be
treffenden Nachbar vom naturrechtlichen Standpunkte aus noch kein
Uunmittelbares Recht auf jene zehn Gemſen, zuma da leſe von einem
Gebiete um anderen flohen, ondern nuLl das Recht ſie I erſchießen,

E ſie auf ſeinem Gebiete traf und die Tiere ſo gutmütig*
bis auf den Trefferſchu 3u varten Vom naturrechtlichen Stand  2  2
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punkte Qus wurden die Tiere durch das Erſchießen Eigentum des
Philo, der vor dem Schuſſe dasſelbe Anrecht hatte, wie der
Nachbar. Das (treten des fremden Jagdgebietes wird allerdingspolizeilich oder landesgeſetzlich verboten ſein; doch wird dieſe Vor
II Uunter Sünde Iim ewiſſen binden, falls nicht durch
das (treten fremden Gebietes ein poſitiver Schaden angerichtet
wird. Ein olcher Schaden wäre  V. eventuell, auch nach Gewiſſens

2
vorſchrift, zu vergüten. Außerdem eſteht In einigen Gegenden die
landesgeſetzliche Beſtimmung, daß der Berechtigte desjenigen Gebietes,
auf dem die Beute erjagt wurde, die Auslieferung derſelben fordern
kann. Auch dieſe Beſtimmung wird, beſonders un unſerem Falle,
erſt dann als Im ewiſſen indend anzuſehen ſein, wenn der Be
rechtigte von dem durch das Eſe ihm zugebilligten Rechte Ge⸗
rau machen kann und Gebrauch macht Da dies aber nicht der
Fall geweſen iſt, ſo konnte ilo ganz unbehelligt bleiben, und
der Beichtvater tat nicht recht, ihn irgend einem Erſatze zu
verpflichten.

en önnte noch In rage kommen, ob nicht der Beicht⸗
Qter berechtigt geweſen ſei, den Y˙ſ der Hälfte des ertes
die Armen als ſakramentale Buße aufzulegen. Doch auch das iſt 3
verneinen, falls nicht mit anderen und eit ſchwereren Sünden
ela  E war, als mit jener Uebertretung der Jagdvorſchriften. Denn
jene Uebertretung war Qus ſich gewi keine Todſünde, vielleicht
überhaupt gar nicht eigentliche Sünde; die Almoſenauflage m der
Höhe des Wertes von ünf Gemſen iſt aber eine Buße von mehr
als gewöhnlicher Schwere, wie ſie nach heutiger Kirchenzucht nur
bei Todſünden, und zwar bei einer Reihe von Todſünden, dem eicht⸗
kinde zur Pflicht gemacht werden kann.

Mithin war die Handlungsweiſe des Beichtvaters nach allen
Richtungen hin verfehlt.

Valkenburg Augm
III (Causa aut ocecasio! Urſache oder nla 3

m remden Schaden Cäſar, der Obmann eines politiſchen
Vereines, hielt eine Verſammlung ab, für den Verein neue Meit
glieder zu gewinnen. Konſtanz, Korreſpondent eines Blattes der egen⸗
partei, ſchrieb für dasſelbe nach einer oberflächlichen Erkundigung
über Verlauf und Erfolg dieſer Verſammlung einen Bericht, un
welchem Uunter anderen behauptete, Cäſar hätte durch Verabreichung
von Freibier die Teilnehmer der Verſammlung und dur Ver
teilung von Geldgeſchenken die Kinder auf der ſeine Sache
zu Unterſtützen geſucht Durch dieſe wenigſtens zum Teile unrichtige
Behauptung gereizt, klagte Cäſar den Berichterſtatter Konſtanz auf
Ehrenbeleidigung; dieſer wurde aber freigeſprochen, und Cäſar mu
die nicht unbedeutenden Gerichtskoſten ſelbſt bezahlen. V

Uſtus, ein
gebildeter Freund des onſtanz, Tteilt nun dieſem die brüderliche
Ermahnung, möge dem dſar den durch ſeinen ſo leichtfertig E

inzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1909. 52


